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Vorbemerkung 
 
 
Eine sog. Honorarkraft in einer Beratungsstelle kann nach der Formulierung des Honorarvertrages, 
vor allem aber nach der Ausgestaltung des Vertrages in der Praxis 
- sozialversicherungspflichtiger Scheinselbständiger oder 
- rentenversicherungspflichtiger arbeitnehmerähnlicher Selbständiger oder 
- von der Rentenversicherungspflicht befreiter Selbständiger 
sein. 
 
 
1. Der Scheinselbständige 
 
Zunächst ist eine "Honorarkraft" in einer Beratungsstelle immer dann als Scheinselbständiger, also 
als sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer zu beurteilen, wenn sie 
- weisungsgebunden und 
- organisatorisch in den Betrieb eingebunden (z.B. feste Arbeitszeiten, Pflicht zur Teilnahme 

an Teamsitzungen, Fortbildungen und Supervisionen, Vergütung für kurzfristig abgesagte 
Beratungsstunden, Weiterzahlung des "Honorars" im Krankheitsfall etc.) 

ist. In diesem Fall tragen - wie bei jedem Arbeitnehmer - Arbeitgeber und "Honorarkraft" die Beiträge 
zur Sozialversicherung zur Hälfte. 
 
Daran hat auch das "Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit", das u.a. die Sozialversicherungs-
pflicht von "Scheinselbständigen" und "arbeitnehmerähnlichen Selbständigen" regelt, nichts geän-
dert. 
 
Will der Träger der Sozialversicherung prüfen, ob eine Honorarkraft sozialversicherungspflichtiger 
Arbeitnehmer ist, d.h. ob er weisungsgebunden und organisatorisch in den Betrieb eingebunden ist, 
ist er aber auf die Auskünfte und Mithilfe der Honorarkraft angewiesen. 
 
Verweigert die Honorarkraft die erforderlichen Auskünfte, kann der Träger der Sozialversicherung an 
Hand von 5 Kriterien prüfen, ob die Honorarkraft sozialversicherungspflichtig ist: 
 
- die Honorarkraft beschäftigt keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer mit mehr als EUR 

325,-- monatlich; 
 

- die Honorarkraft übt ihre Tätigkeit auf Dauer und im wesentlichen nur für einen Auftraggeber 
aus; 
 

- der Auftraggeber läßt vergleichbare Tätigkeiten ansonsten regelmäßig durch Arbeitnehmer 
erledigen; 
 

- die Tätigkeit der Honorarkraft läßt keine typischen Merkmale unternehmerischen Handelns 
erkennen (z. B. Werbung); 
 

- die gleiche Tätigkeit wurde zuvor als Arbeitnehmer bei demselben Auftraggeber ausgeübt. 
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Sobald 3 der 5 Kriterien erfüllt sind, wird vermutet, daß die Honorarkraft Scheinselbständiger, d.h. 
sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer ist. 
 
Diese Vermutung kann die Honorarkraft aber widerlegen, z. B. durch Vorlage des Honorarvertrages 
und Auskünften zur tatsächlichen Ausgestaltung des Arbeitsvertrages. 
 
In der Anlage ist ein "echter" Honorarvertrag abgedruckt; werden dessen Regelungen auch in der 
Praxis eingehalten, "stehen sie also nicht nur auf dem Papier", ist die Honorarkraft auf jeden Fall 
nicht Scheinselbständiger, d.h. sie ist nicht sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer.  
 
 
2. Rentenversicherungspflichtiger arbeitnehmerähnlicher Selbständiger oder von der Ren-
tenversicherungspflicht befreiter Selbständiger 
 
Ist eine Honorarkraft nicht Scheinselbständiger, ist zu prüfen, ob sie 
- rentenversicherungspflichtiger arbeitnehmerähnlicher Selbständiger 
 oder 
- von der Rentenversicherungspflicht befreiter Selbständiger ist. 
 
Soweit 
 
- die Honorarkraft keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer mit mehr als EUR 325,-- mo-

natlich beschäftigt und 
 

- die Honorarkraft ihre Honorartätigkeit auf Dauer und im wesentlichen nur für einen Auftrag-
geber ausübt, 

 
ist sie arbeitnehmerähnlicher Selbständiger. Sie muß in diesem Fall die Beiträge zur Rentenver-
sicherung in voller Höhe alleine zahlen. 
 
Ist die Honorarkraft aber als Honorarkraft für mehrere Auftraggeber tätig, ist sie "echter" Selbstän-
diger und damit von der Rentenversicherungspflicht befreit. 
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H o n o r a r v e r t r a g  
 
 
Zwischen ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 

vertreten durch ............................................................................................................. 
dieser vertreten durch .................................................................................................. 

- im folgenden genannt: ..................... - 
 
und ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 

- im folgenden genannt: Mitarbeiter(in) - 
 
 
1. Tätigkeit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters 
 
a) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter arbeitet ab ............................................................................. 
 in .............................................................................................................................................. 
 als ............................................................................................................................................ 
 
b) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter unterliegt bei seiner Beratungstätigkeit keiner Aufsicht und 

keinen Weisungen, weder von der Stellenleitung noch von dem Träger. 
 
 
2. Honorar 
 
a) Für seine Tätigkeit erhält die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter pro geleisteter Beratungsstunde ein 

Honorar in Höhe von EUR ........... Mit diesem Honorar sind auch die Kosten für die Vor- und 
Nachbereitung der Beratungsstunde abgegolten. 

 
b) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter hat keinen Anspruch auf Honorar im Krankheitsfall oder bei 

Urlaub. 
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c) Sagt eine Klientin/ein Klient eine Beratungsstunde ab, hat die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter 
keinen Anspruch auf Honorar. 

 
 
3. Honorarstunden 
 
a) Die Stellenleitung und die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter vereinbaren, wieviel Stunden Beratung 

im Jahr die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter maximal durchführen kann. 
 

b) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter ist in seiner Entscheidung frei, wieviele Beratungsstunden er 
- unter Berücksichtigung der unter a) genannten Obergrenze - tatsächlich durchführt. 

 
c) Unter der Voraussetzung, daß ein Raum zur Beratung zur Verfügung steht, kann die Mitar-

beiterin/der Mitarbeiter frei bestimmen, wann er seine Beratungen durchführt. 
 
 
4. Nutzung des Sekretariats, der Räume und von Sachmitteln 
 
a) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter ist berechtigt, für die Vereinbarung, Absage etc. von Termi-

nen die Sekretärin der Beratungsstelle zu beauftragen. Der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter 
werden dafür pro Stunde EUR ......... in Rechnung gestellt. 

 
b) Für die Raumnutzung werden der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter pro Stunde EUR ......... in 

Rechnung gestellt. 
 
c) Kosten für Telefongespräche, Porto und den Verbrauch von sonstigem Büromaterial, die 

durch seine Beratungstätigkeit veranlaßt werden, werden der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter in 
Rechnung gestellt. 
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5. Teilnahme an Teamsitzungen, Supervision, Fortbildungen 
 
a) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, an den Teamsitzungen 

und Teamsupervisionen der Beratungsstelle teilzunehmen. 
 
b) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, an Fortbildungen der 

Beratungsstelle teilzunehmen; soweit der Beratungsstelle dabei Kosten entstehen, hat der 
Mitarbeiter diese anteilig zu erstatten. 

 
 
6. Verschwiegenheit 
 
Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter verpflichtet sich zur Verschwiegenheit. Die entsprechende Erklärung 
ist Bestandteil des Vertrages. 
 
 
7. Kündigung 
 
Dieser Vertrag kann jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende von beiden Seiten ge-
kündigt werden. 
 
 
8. Sonstiges 
 
a) Durch diesen Vertrag wird kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Lohnsteuer- und Sozialversi-

cherungsrechts begründet. 
 

b) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter verpflichtet sich, die Versteuerung des Honorars selbst vor-
zunehmen. 
 

c) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter ist nicht berechtigt, Klienten die sie/er beraten hat, in die ei-
gene Praxis zu übernehmen. 
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9. Schlußbestimmungen 
a) Einzelne unwirksame Bestimmungen dieses Vertrages berühren seine Wirksamkeit im übri-

gen nicht. 
 

b) Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag sind nur wirksam, wenn sie schriftlich ver-
einbart werden.  
 

 
...................................., den ....................... 
 
 
 
....................................................................   .................................................................. 
( .................................. )     (Mitarbeiter/in) 


